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§ 2 00. PGG

006. PGG - 00. Parkgebuhrengesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.08.2024

1. (1)Zur Entrichtung der Parkgebuhr ist die Fahrzeuglenkerin bzw. der Fahrzeuglenker verpflichtet(Anm: LGBI. Nr.
57/2018)

2. (2)Die Abgabenbehodrde und jene Behorde, die zur Ahndung einer Verwaltungsiibertretung nach8 6 zustandig ist,
kénnen Auskiinfte dartber verlangen, wer ein nach dem Kennzeichen bestimmtes mehrspuriges Kraftfahrzeug
zuletzt vor einem bestimmten Zeitpunkt gelenkt und in einer gebihrenpflichtigen Kurzparkzone oder auf einem
gebuhrenpflichtigen Parkplatz abgestellt hat. Diese Auskiinfte, welche den Namen, das Geburtsdatum und die
Anschrift der betreffenden Person enthalten mussen, hat der Zulassungsbesitzer, wenn dieser geschaftsunfahig
oder beschrankt geschaftsfahig ist, sein gesetzlicher Vertreter, oder jeder, der einem Dritten das Lenken eines
mehrspurigen Kraftfahrzeugs Uberlasst, zu erteilen. Kénnen diese Personen die Auskunft nicht erteilen, haben sie
die Person zu benennen, die die Auskunft erteilen kann; diese trifft dann die Auskunftspflicht. Die Angaben des
Auskunftspflichtigen entbinden die Behdrde nicht, diese Angaben zu Uberprufen, wenn dies nach den
Umstanden des Falles geboten scheint. Die Auskunft ist unverziglich, im Fall einer schriftlichen Aufforderung
innerhalb von zwei Wochen nach deren Zustellung zu erteilen. Wenn eine solche Auskunft ohne entsprechende
Aufzeichnungen nicht gegeben werden kénnte, sind Aufzeichnungen zu fuhren. (Anm: LGBI. Nr. 84/2009)

In Kraft seit 28.07.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=57/2018&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_pgg/paragraf/6
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=84/2009&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 2 Oö. PGG
	Oö. PGG - Oö. Parkgebührengesetz


